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Internet-Nutzung
      Unser aktuelles Thema

Zulässigkeit privater
Internetnutzung

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber
über die Zulässigkeit und den Um-
fang privater Nutzung von Arbeitsmit-
teln frei entscheiden, was auch das
Internet einschließt.
Grundsätzlich darf der Arbeitnehmer
Arbeitsmittel nur zur Erfüllung arbeits-
vertraglicher Pflichten nutzen.

Arbeitsrechtlich unterscheiden wir
bei der privaten Internetnutzung
����� ein Verbot der Nutzung
����� eine Duldung der Nutzung
����� eine Regelung zur Nutzung

Verbot der Nutzung
Verbietet der Arbeitgeber die private
Nutzung seines Eigentums, so ist die
Rechtslage klar. Bei unzulässiger
Internetnutzung besteht kein An-
spruch auf Arbeitsentgelt. Jede unzu-
lässige Nutzung des Internets durch
den Arbeitnehmer ist ein Verstoß
gegen den Arbeitsvertrag. Als Sank-
tion kommt somit grundsätzlich eine
Abmahnung bzw. eine verhaltensbe-
dingte Kündigung in Betracht. In be-
sonders gravierenden Fällen haben
die Arbeitsgerichte sogar außeror-
dentliche verhaltensbedingte Kündi-
gungen bestätigt. Mangels BAG-
Rechtssprechung lassen sich bisher
aus Urteilen der Arbeitsgerichte und
Landesarbeitsgerichte Tendenzen ab-
leiten. Insbesondere gilt dies bei der
Unterscheidung zwischen unzulässi-
gen Downloads und unzulässigem
Surfen im Internet.

Duldung der Nutzung
Die private Nutzung des Internets
kann prinzipiell auch vom Arbeitge-
ber stillschweigend geduldet sein.
Ein Anspruch auf private Nutzung

Internet - Das Tor zur Welt steht vielen Mitarbeitern jederzeit am
Arbeitsplatz zur Verfügung. Dabei ist die Versuchung groß, private
Kommunikation und persönliche Geschäftsvorfälle während der Ar-
beitszeit zu tätigen.

kann somit aus betrieblicher Üb-
ung abgeleitet werden. Sofern kein
Verbot der privaten Nutzung besteht
muss der Arbeitgeber im Konfliktfall
einräumen, dass er stillschweigend
die private Nutzung duldet oder ge-
duldet hat. Art, Umfang, Dauer und
Häufigkeit dieser Duldung definiert er
im Streitfall in der Regel anders als
der Arbeitnehmer. Diese unterschied-
lichen Interpretationen gehen mit der
rasanten Verbreitung und den Nutz-
ungsmöglichkeiten des Internets ein-
her.

Regelung zur Nutzung
Weder Verbot noch Duldung ist ein
geeignetes Mittel um dem immer bri-
santeren Problem gerecht zu werden.
Daher empfehlen sich analoge Rege-
lungen wie bei der privaten Nutzung
des Telefons.

Betriebs- bzw.
Dienstvereinbarungen

schützen den
Arbeitnehmer!

In jedem Betrieb sollten daher klare
Regelungen über die Art und Weise
der geschäftlichen und privaten Nut-
zung des Internets bestehen. Solche
Regelungen sind mitbestimmungs-
pflichtig. Nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz sowie nach Personal-
vertretungsgesetzen des Bundes und
der Länder haben Betriebs- bzw. Per-

sonalräte ein Mitbestimmungsrecht,
wenn die Ordnung im Betrieb (Dienst-
stelle) oder das Verhalten der Arbeit-
nehmer im Betrieb (Dienststelle) ge-
regelt wird.
Im Klartext: Zwischen Arbeitgeber
(Dienststelle) und dem Betriebsrat
(Personalrat) sollten Betriebsverein-
barungen (Dienstvereinbarungen) ab-
geschlossen werden, in denen die
Bedingungen (Anwendungsvorgaben)
der geschäftlichen und privaten Nut-
zung geregelt sind. Neben Bestim-
mungen wie z.B. über Downloads,
Administratorenbefugnisse, Speiche-
rung und Auswertung sollten auch  Art
und Umfang der privaten Nutzung und
deren Kostenabrechnung die ent-
sprechende Rechtssicherheit für alle
Beteiligten schaffen.

�����     Surfen auf
pornografischen Seiten

Das Surfen auf pornografischen Sei-
ten ohne Downloadvorgang ist in der
Rechtssprechung bislang als Kün-
digungsgrund nicht anerkannt. Nach
einer Entscheidung des BAG darf
sich ein Arbeitgeber „nicht zum Sit-
tenwächter über die von ihm be-
schäftigten Arbeitnehmer auf-
schwingen“. Das Aufsuchen porno-
grafischer Seiten kann allerdings
eine Kündigung unter dem Blickwin-
kel einer Beeinträchtigung des An-
sehens des  Arbeitgebers rechtferti-
gen.
Man beachte aber: Ist in einer Be-
triebs- bzw. Dienstvereinbarung das
Surfen auf pornografischen Seiten
verboten, so rechtfertigt das Zuwi-
derhandeln gegen eine solche Ver-
einbarung eine Abmahnung und in
Folge eine Kündigung.


